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1.  Einführung: Diskussion über  
Löhne und Boni

In modernen Gesellschaften finden Vorstellungen von Leis-

tungsunterschieden und Leistungsgerechtigkeit eine sehr 

breite Akzeptanz. Differenzen bei Löhnen – wie auch bei Lob 

oder Schulnoten – gelten als Ausdruck für verschiedenartige 

Beiträge, Produktivität und ungleiche Effektivität. Dabei kön-

nen sie zugleich motivierend für weitere Anstrengungen sein. 

Jedoch wird häufig Kritik daran geübt, dass die hohen Löhne 

und insbesondere die Bonuszahlungen im geschäftsführen-

den Management besonders in größeren Unternehmen in 

keinem Verhältnis zu deren Leistung und Verantwortung 

stehen (Thielemann 2006).2 Bonuszahlungen stellen im hö-

heren Management großer deutscher Unternehmen mit ei-

nem Anteil von ca. zwei Drittel mittlerweile die größte Ein-

kommenskomponente dar (DSW / TUM 2013; Wilke / Schmidt 

2011). Dabei sind besonders die Boni in den letzten zwei 

Jahrzehnten sehr schnell und ungeachtet wirtschaftlich guter 

oder schlechter Zeiten in sehr beachtlichem Maße gestiegen. 

Die Vorstandsvergütungen in DAX-Unternehmen haben sich 

im Zeitraum von 1987 bis 2010 um 624 % erhöht (Schwalbach 

2011). Im selben Zeitraum stagnierten die Reallöhne von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern (Bispinck / WSI-

Tarifarchiv 2011; Brenke / Grabka 2011) und Beschäftigte im 

Niedriglohnbereich waren von realen Einkommenssenkun-

gen betroffen (Schlicht 2010; Kalina / Weinkopf 2010). Wird 

die Entwicklung der Vorstandsvergütungen in das Verhältnis 

zu den durchschnittlichen Personalkosten der Unternehmen 

gesetzt, so wird deutlich, dass sich seit 1995 die Vorstands-

gehälter zusehends von den Löhnen eines Durchschnittsmit-

arbeiters entfernt haben und diese im Mittel um das 50-Fache 

überschreiten (Schwalbach 2011).

Etwa 90 % der Bevölkerung bewerten die hohen Diffe-

renzen zwischen Durchschnitts- und Vorstandsvergütungen 

als nicht gerecht (FAZ-NET 23.6.2008), und in einer weite-

ren Erhebung anhand des Sozio-oekonomischen Panels 

(SOEP) geben 72 % der Befragten an, dass die Bezüge 

Bonuszahlungen an Manager.  
Eine Szenarienanalyse zu  
Gerechtigkeitsurteilen

Einkommensungleichheit nimmt zu. Eine Ursache sind die schnell wachsenden Bonus-
zahlungen. Sie machen etwa zwei Drittel des Einkommens eines Spitzenmanagers aus.  
Im Folgenden wird untersucht, ob und unter welchen Bedingungen Bonuszahlungen  
an Geschäftsführungen von Beschäftigten als gerecht oder ungerecht beurteilt werden. 
Datengrundlage ist eine repräsentative Telefonbefragung, in der abhängig Beschäftigte 
hypothetische Szenarien bewerteten. Die Analysen zeigen: Befragte beurteilen Bonus-
zahlungen an die Geschäftsführung vor allem dann als gerecht, wenn auch die Beschäftigten 
finanziell am Unternehmenserfolg partizipieren. Darüber hinaus beeinflussen aber auch 
die Leistungen der Geschäftsführung, die Höhe der Bonuszahlungen sowie die Informations-
politik des Unternehmens die Beurteilungen.1

OLAF STRUCK, MATTHIAS DÜTSCH, GESINE STEPHAN 

1 Diese Arbeit entstand im Rahmen des Forschungsprojek-

tes „Bonuszahlungen, Lohnzuwächse und Gerechtigkeit“, 

das von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde (Pro-

jektnr. 2011-462-2). Eine kurze deskriptive Auswertung der 

Vignetten sowie eine sehr kurze englischsprachige multi-

variate Analyse finden sich bei Stephan et al. (2014a, 2014b). 

Unser Dank gilt Zoltán Juhász, der die Erhebung leitete 

und uns mit Rat und Tat beiseite stand, und wir bedanken 

uns bei Matthias Möring-Hesse, Stefan Liebig, Stefan  

Lücking, Christian Pfeifer, Jürgen Schupp sowie den ano-

nymen Gutachtern dieser Zeitschrift für hilfreiche Kommen-

tare und ihre Unterstützung.

2 Titel wie „Horrende Managergehälter: ‚Das zerstört das 

Vertrauen in die Marktwirtschaft‘“ (Spiegel-Online 2013) 

oder „Brauchen wir ein Gesetz gegen Gier?“ (Die Zeit 

2013) zeugen von einer hohen Emotionalität in der  

öffentlichen Debatte.
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von Top-Managern großer Unternehmen ungerecht hoch 

seien (Hesse 2008, S. 149). Dies kann mit negativen Folgen 

einhergehen: Zahlreiche Studien belegen, dass sich große 

Einkommensdifferenzen negativ auf die Arbeit im Unter-

nehmen, z. B. hinsichtlich Kooperation, Leistung, Produk-

tivität und Kündigungsbereitschaft auswirken (Cowherd / Le-

vine 1992; Hesse / Rivas 2007; Pfeffer  /  Langton 1993; Wade 

et al. 2006). Teilweise werden negative Wirkungen für den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt konstatiert (Hesse 2008, 

S. 151f.; Promberger 2013).

Es ist viel über Einkommensungleichheiten geforscht 

worden. Wenig wissen wir allerdings über die Beurteilung 

von Bonuszahlungen, die einen wesentlichen Lohnbestand-

teil ausmachen, jedoch aufgrund ihrer Orientierung an be-

sonderen Zusatzleistungen anderen Regeln folgen als die 

Grundgehälter: Werden Boni aufgrund ihrer Kopplung an 

Leistungen von Erwerbstätigen eher als gerecht akzeptiert? 

Weitgehend unbekannt ist auch, was genau als gerecht be-

wertet wird. Orientiert sich das Urteil an der Höhe der Bo-

nuszahlungen oder eher an Gerechtigkeitsstandards, wie 

etwa dem erbrachten Beitrag, oder an Verfahrensstandards, 

wie z. B. der Transparenz des Verfahrens oder Mitbestim-

mungsmöglichkeiten? Welchen Einfluss hat die eigene so-

ziale und wirtschaftliche Situation der Befragten? Die Be-

antwortung dieser Fragen ist für das Verständnis von 

Einkommensungleichheit und für die Regulierung von 

Bonuszahlungen von zentraler Bedeutung.

2. Forschungsstand

Es besteht in der wissenschaftlichen Forschung ein breiter 

Konsens, dass Akzeptanz für die Höhe von Bonuszahlungen 

und deren Begründungen etwa aufseiten von Erwerbstäti-

gen nur dann zu erwarten ist, wenn Bonuszahlungen sowie 

die gewählten Informations- und Verfahrenswege als ge-

recht empfunden werden. Als problematisch wird etwa eine 

Abweichung von meritokratischen Prinzipien angesehen 

(Rost / Weibel 2013), da in den gesellschaftlichen und orga-

nisationsinternen Leitbildern westlicher Gesellschaften 

Normen und Regeln der Leistung und des individuellen 

Einsatzes ein Vorrang gegenüber Gruppenzugehörigkeit 

und Herkunftsabhängigkeit eingeräumt wird (Becker / Had-

jar 2009). Auf Leistung unter Bedingungen fairer Regeln 

basierende Ungleichheiten werden aus der Perspektive der 

strukturfunktionalistischen Schichtungstheorie als leis-

tungsmotivierend (Davis / Moore 1945) sowie als legitim 

und gerecht wahrgenommen (Hondrich 1984, S. 275;  

McClelland 1967; Swift et al. 1995). Dabei ist es allerdings 

eine empirisch zu klärende Frage, welche Leistungsmerk-

male und Leistungsunterschiede welche Einkommensdif-

ferenzen zu rechtfertigen vermögen: Ist es etwa das Merkmal 

der individuellen Leistung im Beruf oder ist es auch eine 

entsprechende Ausbildung, die als „Vorleistung“ oder als 

Leistungssignal ein Urteil beeinflusst (Kluegel / Smith 1986, 

S. 113)? Und welche Bedeutung haben dabei Kriterien der 

Verfahrensgerechtigkeit (Leventhal 1980; Elster 1992)?

Wie eingangs festgestellt, bewertet die überwiegende 

Mehrheit der deutschen Bevölkerung die Höhe der Gehäl-

ter von Top-Managern großer Unternehmen als ungerecht 

(Hesse 2008, S. 149). Es gibt jedoch keine Studie, die der 

Frage nachgeht, warum genau die Vergütungen dieser Grup-

pe als ungerecht beurteilt werden.

Vorhandene Studien untersuchen den Einfluss von 

Merkmalen der Befragten auf deren Gerechtigkeitsbewer-

tungen (ebd.; Liebig 1997; Liebig / Schupp 2004; Rost /  

Weibel 2013), nicht jedoch die Wirkung von Faktoren, die 

sich unmittelbar auf die Verteilungssituation beziehen, wie 

etwa Leistungsindikatoren oder Eigenschaften des Top-

Managements oder die Höhe ihrer Gehälter. Zudem gelan-

gen diese Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen. Liebig 

und Schupp (2004, S. 727) sowie Hesse (2008, S. 150) zeigen, 

dass die Ungerechtigkeitsurteile gegenüber den Gehältern 

von Top-Managern über alle Bevölkerungsschichten hinweg 

in etwa gleich stark ausgeprägt sind. Liebig (1997, S. 182f.) 

oder Rost und Weibel (2013) finden Unterschiede etwa nach 

Haushaltseinkommen und individuellem Status.

Zudem existieren nur wenige Studien, die sich explizit 

auf Fragen der Gerechtigkeit und Einkommensvergleiche 

zwischen Mitarbeitern hoher und niedriger Hierarchieebe-

nen in Unternehmen konzentrierten (Cowherd / Levine 

1992; Goodman 1975; Hesse / Rivas 2007; Wade et al. 2006). 

Häufiger lag das Augenmerk auf Einkommensdifferenzen 

innerhalb einer bestimmten Beschäftigtengruppe (Wade 

et al. 2006, S. 529). Belegt ist, dass große Einkommensun-

gleichheiten in Unternehmen mit niedrigerer Produktivität, 

geringerer Kooperation und erhöhter Kündigungsbereit-

schaft einhergehen (Bloom / Michel 2002; Pfeffer / Langton 

1993). Solche Folgen beobachten auch die wenigen Studien, 

die sich direkt auf die Folgen von als ungerecht hoch emp-

fundenen Gehältern im geschäftsführenden Management 

beziehen (Cowherd / Levine 1992; Hesse / Rivas 2007; Wade 

et al. 2006). Neben diesen unmittelbar die Arbeit im Betrieb 

betreffenden negativen Folgen kommt Hesse (2008) zu dem 

Ergebnis, dass negative Urteile gegenüber den Gehältern im 

höheren Management auch mit gesellschaftlich negativen 

Aspekten einhergehen, wie etwa Unzufriedenheit mit der 

eigenen Arbeit oder mit der Demokratie sowie mit einer 

geringeren Bereitschaft, wählen zu gehen (ebd., S. 151f.).

Die bisherigen Untersuchungen beziehen sich aus-

schließlich auf die Gehälter im geschäftsführenden Manage-

ment insgesamt. Boni folgen aber anderen Entlohnungsre-

geln als Festgehälter. Die Leistungsbezogenheit und 

Variabilität der Bonuszahlungen ist bei der Beantwortung 

der Fragestellung dieses Aufsatzes zu berücksichtigen. Eine 

Antwort auf die Frage, welche Faktoren Einfluss auf die 

Gerechtigkeitsurteile von Beschäftigten zu Bonuszahlungen 

an die Geschäftsführung haben, können die zitierten Un-

tersuchungen nicht geben. Diese Forschungslücke gilt es, 

im Rahmen dieses Beitrags zu schließen.
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3. Theorie und Hypothesen

Die häufigsten Kritikpunkte gegenüber Bonuszahlungen 

lassen sich im Wesentlichen in drei Kategorien einteilen: 

(1) Die Kritik bezieht sich auf das Verhältnis zwischen der 

Leistung der Geschäftsführung und der hierfür als zu hoch 

angesehenen Bonuszahlungen, die besonders bei einer 

negativen Unternehmensentwicklung kritisiert werden 

(Chahed / Müller 2006; Eckardstein / Konlechner 2008; 

Heß / Storbeck 2012; Hesse 2008). 

(2) Die Höhe der Bonuszahlungen wird für die Geschäfts-

führung in Relation zu den Einkommen gewöhnlicher Be-

schäftigter als unangemessen hoch kritisiert (ebd.). 

(3) Vielfach wird die Informationspolitik von Unternehmen 

über Bonuszahlungen beanstandet (Hesse 2008). 

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass diese Kritikpunkte 

in Abhängigkeit von Status- und Rollenpositionen der Be-

wertenden, etwa als Gewerkschaftsmitglied oder als Bezie-

her eigener Boni etc., stehen können. Ob und inwiefern 

diese Faktoren eine Wirkung zeigen, wird in diesem Ab-

schnitt genauer vorgestellt. Dabei erfolgt ein Rückgriff auf 

zentrale Theorien und Ansätze der Gerechtigkeitsforschung, 

welche häufig zwei verschiedene Dimensionen thematisie-

ren: die Verteilungsgerechtigkeit sowie die Verfahrens- und 

Informationsgerechtigkeit (Colquitt et al. 2013; Lengfeld /  

Liebig 2003, S. 475; Struck et al. 2006, S. 21).

3.1 Die Leistung des Top-Managements

Mit Blick auf den Zusammenhang zwischen dem Erfolg eines 

Unternehmens und der Entlohnung der Geschäftsführung 

wird häufig kritisiert, dass die Leitung selbst dann hohe Boni 

erhalten hätte, wenn ihr Unternehmen nur eine unterdurch-

schnittliche oder gar negative Performance aufwies (Cha-

hed / Müller 2006, S. 45; Prinz / Schwalbach 2011; Tosi et al. 

2000). Vor dem Hintergrund, dass Managern häufig ein maß-

geblicher Einfluss auf die Unternehmensentwicklung zuge-

schrieben wird (Roederer 2011), stellt sich daher die Frage, 

inwieweit Leistungen der Geschäftsführung die Urteile von 

Beschäftigten zu Bonuszahlungen beeinflussen.

Der Equity-Theorie (Adams 1965) zufolge sollte sich ein 

fehlender Zusammenhang zwischen Leistung und Bonus-

zahlungen negativ auf die Urteile auswirken. Individuen 

bewerten die Gerechtigkeit eines Ergebnisses anhand eines 

sozialen Vergleichsprozesses, indem sie das (Arbeits-)Er-

gebnis einer Person in Beziehung zu ihren in diesem Zu-

sammenhang geleisteten Beiträgen (z. B. ihrer Arbeitsleis-

tung) setzen und mit den Ergebnissen und Beiträgen einer 

anderen Person oder Gruppe vergleichen. Wenn es um die 

gerechte Verteilung von Einkommen geht, dann hat sich 

insbesondere die Leistung als bedeutender Faktor erwiesen 

(Hinz et al. 2010; Miller 2008, S. 111f.). Diese kann sich in 

Anstrengung bzw. Arbeitseinsatz oder erbrachten Arbeits-

ergebnissen, z. B. Unternehmensgewinn äußern, wobei es 

im Falle der Geschäftsführung weniger um exklusive Leis-

tungen etwa zur Gewinnsteigerung geht, sondern letztlich 

um eine zugeschriebene. Die erste Hypothese lautet:

H1a: Bonuszahlungen im Top-Management werden häufiger 

als gerecht bewertet, wenn der Geschäftsführung eine beson-

dere Leistung beigemessen wird.

Der Equity-Theorie zufolge könnte auch ein hohes Ausmaß 

an übernommener Verantwortung als positiv auszuglei-

chender Beitrag gelten (Wiemeyer 2004, S. 355). Dabei wird 

die Höhe der Verantwortung eng mit der Größe des Unter-

nehmens verbunden. Entsprechend hängt dann auch die 

Höhe des Gehaltes von Top-Managern zu mehr als 40 % von 

der Unternehmensgröße ab (Tosi et al. 2000). Allerdings 

variiert das Ausmaß der Personalverantwortung der Ge-

schäftsführung innerhalb eines Geschäftsjahres in der Regel 

nur unwesentlich und sollte sich im Grundgehalt wider-

spiegeln. Entsprechend lautet die Hypothese wie folgt:

H1b: Der Umfang der Personalverantwortung der Geschäfts-

führung hat keinen Einfluss auf die Gerechtigkeitsurteile ge-

genüber den Bonuszahlungen.

Ein besonderer Aspekt der Verantwortung besteht darin, 

dass bestimmte Leistungen, so z. B. Gewinnzuwächse, auf 

Kosten von Beschäftigten erzielt werden können. Dies ist 

etwa bei Rationalisierungsmaßnahmen der Fall, wenn sie 

mit Stellenreduktionen einhergehen. Hier steht Gewinnzu-

wachs gegen Personalverantwortung. Dabei kann vermutet 

werden, dass Entscheidungen der Geschäftsführung, welche 

für andere Beschäftigte negative Auswirkungen haben, zu 

negativen Gerechtigkeitsurteilen führen (Hesse / Rivas 

2007). Dies sollte vor allem auch deshalb zutreffen, weil 

Interessen der Entscheider dominieren (Greenberg 1990a, 

S. 404; Lengfeld / Liebig 2003, S. 477; Struck et al. 2006, S. 25) 

und Beteiligungsmöglichkeiten von Betroffenen unberück-

sichtigt bleiben (Leventhal 1980), was den Grundprinzipi-

en von Verfahrensgerechtigkeit entgegenläuft. Daraus folgt:

H1c: Bonuszahlungen werden bei Entscheidungen der Ge-

schäftsführung, welche für andere Beschäftigte negative Aus-

wirkungen haben, vergleichsweise häufiger als ungerecht be-

wertet.

3.2 Die Höhe der Bonuszahlungen

Wie zuvor berichtet, wird in der Öffentlichkeit immer wie-

der die Höhe der Bonuszahlungen kritisch diskutiert. Die-

se haben sich in den letzten Jahren – ausgehend von gerin-

gen Anerkennungsprämien – außerordentlich stark erhöht.

Der Equity-Theorie zufolge führt eine solch einseitige Er-

höhung des Ergebnisses einer Person oder Gruppe bei 
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sonst unveränderten Bedingungen zu einem größeren Un-

gleichgewicht zwischen den Beitrags-Ergebnis-Relationen 

aller Beteiligten und damit zu negativen Gerechtigkeitsur-

teilen. Die erste Hypothese zur Höhe der Bonuszahlungen 

lautet daher:

H2a: Bonuszahlungen an die Geschäftsführung werden von 

abhängig Beschäftigten umso häufiger als ungerecht bewertet, 

je höher sie ausfallen.

Gehen in das Gerechtigkeitsurteil die Beitrags-Ergebnis-Re-

lationen aller Beschäftigten ein, dann lautet die Hypothese:

H2b: Wird auch die übrige Belegschaft durch Zulagen am 

Unternehmenserfolg beteiligt, dann steigt die Wahrschein-

lichkeit, dass Bonuszahlungen an die Geschäftsführung von 

abhängig Beschäftigten als gerecht bewertet werden.

Das Aktiengesetz schreibt börsennotierten Unternehmen 

vor, die Vergütungen ihrer Top-Manager an der Entloh-

nungsstruktur anderer Unternehmen zu orientieren (§87 

Abs. 1 AktG). Der Deutsche Corporate Governance Kodex, 

dessen Empfehlungen zur guten und verantwortungsvollen 

Unternehmensführung auch nicht börsennotierten Unter-

nehmen nahegelegt werden, weist ebenfalls darauf hin (Re-

gierungskommission DCGK 2012). Und in der Tat ist die 

Orientierung der Unternehmen bei der Entlohnung ihrer 

Top-Manager an den Gehältern von Referenzgruppen – häu-

fig andere Unternehmen der Branche – allgemein üblich und 

empirisch bestätigt (Benz / Stutzer 2001, S. 9f.; Porac et al. 

1999). Es stellt sich daher die Frage, ob und inwiefern sich 

dieses Entlohnungskriterium auch auf die Urteile von Be-

schäftigten auswirkt. Dabei gilt: In der Regel bewerten Indi-

viduen Übliches gerechter als Unübliches, da sie im Laufe der 

Zeit ihre normativen Erwartungen an die real gegebenen 

Verhältnisse anpassen (Charness / Levine 2000, S. 12; Liebig 

1997, S. 188f.). Entsprechend lautet die Hypothese:

H2c: Bonuszahlungen an die Geschäftsführungen werden bei 

einem Hinweis auf ihre Branchenüblichkeit häufiger als ge-

recht bewertet, als wenn dieser Hinweis nicht erfolgt.

3.3 Die Informationspolitik der Unternehmen

Ein dritter Aspekt, der häufig im Zusammenhang mit Bo-

nuszahlungen kritisiert wird, ist die Undurchsichtigkeit der 

Vergütungssysteme. Die Variabilität erfolgsabhängiger Zah-

lungen erschwert Vergleiche sowie die Beurteilung der An-

gemessenheit der Gehälter (Hesse 2008, S. 56). Zumindest 

börsennotierte Unternehmen sind seit dem Jahr 2005 dazu 

verpflichtet, Vorstandsbezüge individualisiert und aufge-

schlüsselt nach den einzelnen Gehaltsbestandteilen offen-

zulegen (§285 Abs. 9 HGB). Nach welchen Kriterien die 

Bezüge der Geschäftsführung genau bemessen werden, 

bleibt jedoch unbekannt und für nicht börsennotierte Un-

ternehmen bestehen keinerlei Regelungen.

Vor diesem Hintergrund sind auch Kriterien der Verfah-

rensgerechtigkeit bedeutsam. Als ein wichtiger Faktor gilt 

hierbei die Informationspolitik des Entscheidungsträgers. 

Danach ist die Akzeptanz einer Entscheidung davon abhän-

gig, ob schnellstmöglich, ausführlich und ausgewogen be-

gründet sowie glaubwürdig über Verfahren und Ergebnisse 

informiert wurde. Selbst zunächst als ungerecht wahrgenom-

mene Ergebnisse können akzeptiert werden, wenn ihre Not-

wendigkeit eindeutig und adäquat begründet wird (Brockner 

et al. 1990; Greenberg 1990b; Liebig 1997, S. 148, 209f.; Struck 

et al. 2006, S. 25f., 35). Die (fehlende) Informationspolitik 

von Unternehmen, die ihren Top-Managern Boni zahlen, 

könnte daher Gerechtigkeitsurteile positiv (bzw. negativ) be-

einflussen. Die Hypothese lautet entsprechend:

H3: Ist die Belegschaft über die Höhe der Boni oder die Maß-

stäbe der Bonuszahlungen nicht informiert, dann werden Bo-

nuszahlungen an die Geschäftsführung als ungerecht bewertet.

3.4  Eigenschaften und Interessen  

der Bewertenden

Neben Aspekten, welche die Verteilungssituation unmittelbar 

bestimmen, können auch die Eigenschaften und Eigeninte-

ressen der Bewertenden selbst deren Gerechtigkeitsurteile 

beeinflussen (Wegener 1992). In Anlehnung an psychologi-

sche Arbeiten wird angenommen, dass Gerechtigkeitswahr-

nehmungen einer sogenannten selbstdienlichen Verzerrung 

(self-serving bias) unterliegen. Demnach wird unbewusst die 

Gerechtigkeitsbewertung einer Person von der Einschätzung 

beeinflusst, inwiefern ihr der zu bewertende Sachverhalt selbst 

nützt (Babcock / Loewenstein 1997). Der „self-serving bias“ 

führt dazu, dass mögliche kognitive Dissonanzen aufgrund 

des Konflikts zwischen Eigennutzinteresse und den eigenen 

Gerechtigkeitsnormen reduziert werden. Individuen, die von 

einer bestimmten Handlung profitieren, haben dieser gegen-

über eine positivere Einstellung als Personen, welche nicht 

davon profitieren (Bennett / Lesch 2011, S. 145; Fischer / Wis-

wede 2002, S. 257f.). Dabei scheinen Menschen mit einem 

höheren beruflichen Status häufiger Verteilungen zu befür-

worten, die nach Leistung differenzieren, als Personen mit 

einem geringeren beruflichen Status, die aufgrund ihrer ge-

ringeren Handlungsressourcen eher Gleichheitsprinzipien 

präferieren (Kluegel / Smith 1986, Kap. 3 u. 4; Liebig / Schupp 

2005, 2008). Darüber hinaus sollten Personen, die selbst Bo-

nuszahlungen bekommen, ein gewisses Eigeninteresse an 

solchen Zahlungen haben, da sie unmittelbar selbst davon 

profitieren. Daraus folgt:

H4a: Personen mit einem geringen beruflichen Status beur-

teilen Bonuszahlungen an die Geschäftsführung vergleichs-

weise häufiger als ungerecht.

H4b: Personen, die selbst Bonuszahlungen erhalten haben, 

erachten Bonuszahlungen an die Geschäftsführung vergleichs-

weise seltener als ungerecht.
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Gewerkschaften treten für tendenziell egalitäre Lohn-

systeme ein, um eine bessere Entlohnung ihrer Klientel und 

einen Abbau sozialer Ungleichheit zu erreichen (Schro-

eder / Silvia 2003). Da Bonuszahlungen die Einkommens-

spreizung in der Regel deutlich vergrößern, kann von Ge-

werkschaftsmitgliedern eine skeptische Haltung gegenüber 

Bonuszahlungen erwartet werden. Dies gilt umso mehr, da 

Gewerkschaften in ihren Begründungen und auf Basis ihrer 

als Solidarität titulierten Wertvorstellungen (Lengfeld / Lie-

big 2003; Struck et. al. 2006, S. 48) die Bedeutung der Ar-

beitsleistung aller Beschäftigten für das Gesamtergebnis 

eines Unternehmens hervorheben und sehr hohe Lohndif-

ferenzen ablehnen.

H4c: Gewerkschaftsmitglieder bewerten Bonuszahlungen an 

die Geschäftsführung vergleichsweise häufiger als ungerecht.

In den Analysen werden zudem Geschlecht und Alter als 

Kontrollvariablen berücksichtigt: Frauen sind häufig sensiti-

ver hinsichtlich Fairnesskriterien als Männer (Powell et al. 

2002) und sie werden am Arbeitsmarkt, etwa hinsichtlich 

ihrer beruflichen Stellung, ihres Einkommens und Gewinn-

beteiligung, gegenüber Männern auch heutzutage noch be-

nachteiligt (Holst / Busch 2010; Wüst / Burkart 2010). Zudem 

sind aufgrund von Sozialisationserfahrungen Unterschiede 

in den Gerechtigkeitsbewertungen unterschiedlicher Alters-

gruppen denkbar. Während die Vergütungen und Boni von 

Top-Managern bis Mitte der 1990er Jahre noch in einem 

vergleichsweise moderaten Verhältnis zu den Einkommen 

von gewöhnlichen Beschäftigten standen, legten sie seit Mit-

te der 1990er Jahre rasant zu. Gerade ältere Kohorten könn-

ten die gestiegenen Bonuszahlungen als einen radikalen 

Bruch mit ihren internalisierten Werten und Normen erleben.

4.  Daten, Operationalisierung  
und Methoden

Datengrundlage der Untersuchung ist eine im Jahr 2012 

zusammen mit dem Befragungsinstitut Bamberger Centrum 

für Empirische Studien (BACES) durchgeführte telefonische 

Befragung im Rahmen des Forschungsprojektes „Bonus-

zahlungen, Lohnzuwächse und Gerechtigkeit“ (Stephan 

et al. 2013, 2014c). Für die Befragung wurden jeweils per 

Zufallsauswahl vier Teildatensätze aus der Grundgesamtheit 

von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutsch-

land im Alter zwischen 18 und 65 Jahren (N = 1.447) sowie 

jeweils aus den drei Wirtschaftsbereichen Bahnverkehr, 

Luftverkehr und Krankenhäuser aus den Daten der Bun-

desagentur für Arbeit (BA) gezogen. Für die Analysen die-

ses Aufsatzes wird auf die repräsentative Teilstichprobe 

zurückgegriffen (Stephan et al. 2013).

In der Befragung sollten u. a. elf hypothetische Szena-

rien bewertet werden, in denen unter verschiedenen Bedin-

gungen ein Bonus an eine Geschäftsführung eines fiktiven 

Unternehmens gezahlt wurde (ebd.). Die Szenarien besitzen 

einen einheitlichen und theoriegestützten Grundaufbau: In 

jeder Situation wurde zunächst ein in Abschnitt 3.1 ange-

sprochener Aspekt der Leistung des Top-Managements be-

schrieben. Weiterhin erfolgten in jedem Szenario Ausfüh-

rungen zu der in Abschnitt 3.2 erörterten Höhe der 

Bonuszahlungen. Und schließlich beinhalteten einige Situ-

ationen Erläuterungen zur in Abschnitt 3.3 beschriebenen 

Informationspolitik des Unternehmens. Die konkrete Ope-

rationalisierung der Szenarienmerkmale kann Tabelle 1 

entnommen werden.

Die einzelnen Situationen ergeben sich aus der Kombi-

nation der Szenarienmerkmale. Ein Vorteil der Szenarien-

analyse ist, dass sich verschiedene Merkmale, die gemäß 

begründeter Vorannahmen Einfluss auf die jeweiligen Ur-

teile haben könnten, systematisch variieren lassen. Auf die-

se Weise können diejenigen Kontextbedingungen ermittelt 

werden, welche die Bewertungen mutmaßlich beeinflussen 

(Beck / Opp 2001; Frings 2010; Groß / Börensen 2009). Da-

rüber hinaus hat die Technik im Vergleich zu den klassi-

schen abstrakten Frageelementen in Erhebungen den Vor-

teil, konkrete Situationen plastischer und realitätsnäher 

beschreiben zu können (Auspurg et al. 2009; Frings 2010, 

S. 196; Wallander 2009). Dadurch ist es möglich, auch 

schwer zu erfassende Phänomene sowie latente Konstrukte, 

die sich der direkten Beobachtung entziehen, wie Einstel-

lungen und normative Überzeugungen, differenzierter zu 

erheben (Frings 2010, S. 195f.) sowie insgesamt eine vali-

dere Messung von Einstellungen bzw. Urteilen zu erreichen 

(Steiner / Atzmüller 2006). Da das Ziel dieses Projektes ins-

besondere darin liegt, Abweichungen von bestimmten Re-

ferenzkategorien zu untersuchen, wurden auf Basis theore-

tischer Überlegungen aus der Szenarien-Grundgesamtheit 

gezielt elf Situationen ausgewählt (Tabelle 1).

Die Untersuchungsteilnehmer sollten jeweils zwei bis 

drei Situationen bewerten, die ihnen per Zufall präsentiert 

wurden (Stephan et al. 2013).3 Damit ergeben sich insge-

samt 3.299 Urteile. Sie beziehen sich auf die nach jedem 

Szenario folgende Frage: „Halten Sie die Bonuszahlungen 

an die Geschäftsführung für gerecht, für eher gerecht, für 

eher ungerecht oder für ungerecht?“ (ebd.). Die Urteile 

gehen als abhängige Variable in die Analyse ein. Da die 

für die Schätzung von ordinalen Regressionsanalysen er-

forderliche Voraussetzung proportionaler Odds verletzt 

ist, wurden logistische Regressionsanalysen durchgeführt. 

Entsprechend erfolgte eine binäre Codierung der Bewer-

tungen: eher ungerecht / ungerecht = 1; gerecht / eher ge-

recht = 0.

Als unabhängige Variablen gehen die einzelnen Merkma-

le der Szenarien in die Analysen ein. Weiterhin werden 

3 Die Befragten hatten zudem zwei bis drei weitere Einkom-

mensszenarien zum Handeln von Gewerkschaften zu be-

werten, die nicht Gegenstand dieses Aufsatzes sind.
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einige Informationen zu den Befragten, welche im Rahmen 

der Erhebung ebenfalls ermittelt wurden, in den Analysen 

kontrolliert. Hierzu zählen die Frage, ob die Teilnehmenden 

selbst Boni erhielten, Angaben zu dem Anteil der Beschäf-

tigten im Betrieb, die Boni bekamen, der beruflichen Stellung 

der Teilnehmenden, deren Geschlecht, ihr Alter sowie Infor-

mationen dazu, ob sie Mitglied in einer Gewerkschaft waren. 

Hierauf gerichtete Fälle von Non-response (weiß nicht / keine 

Angabe) sind in den Berechnungen berücksichtigt worden, 

wobei deren Effekte durchgängig insignifikant sind.

Da die Teilnehmenden jeweils mehrere Szenarien be-

werteten, wurden in den Regressionsanalysen durch ge-

clusterte Standardfehler mögliche Korrelationen zwi-

schen den Gerechtigkeitsbewertungen pro Befragtem 

berücksichtigt. Um die Robustheit der Ergebnisse zu 

überprüfen, erfolgte eine schrittweise Aufnahme der Va-

riablen in die Schätzungen. Da es hierbei zu keinen we-

sentlichen Veränderungen der Schätzergebnisse kam, 

sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nur zwei Model-

le abgebildet.

TABELLE 1 

Häufigkeitsverteilungen der Szenarienbewertungen, sortiert in aufsteigender Reihenfolge nach dem Anteil  

negativer Gerechtigkeitsurteile (ungerecht/eher ungerecht)
Angaben in absoluten Zahlen und in Prozent 

Nr. Szenarioa Kategorien n  %

10
Ein mittelständisches Unternehmen beendet das Geschäftsjahr mit einem branchenüblichen Ergebnis. Die Geschäftsfüh-
rung erhält zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt von 200.000 € einen Bonus von 25 %. Alle anderen Beschäftigten werden 

ebenfalls am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Sie erhalten eine Zulage in Höhe eines Monatsgehaltes.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

22
39

105
127

7,5
13,3
35,8
43,3

2
Ein mittelständisches Unternehmen hat in einem sehr schwierigen Marktumfeld die Verkaufszahlen gesteigert und einen 
Gewinnzuwachs erzielt. Die Geschäftsführung war daran maßgeblich beteiligt. Sie erhält zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt 
von 200.000 € einen Bonus von 25 %. Alle anderen Beschäftigten erhalten einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

85
97
73
44

28,4
32,4
24,4
14,7

8
Ein mittelständisches Unternehmen beendet das Geschäftsjahr mit einem branchenüblichen Ergebnis. Die Geschäftsfüh-
rung erhält zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt von 200.000 € einen Bonus von 25 %. Die Belegschaft wurde über die Höhe 

der Bonuszahlungen informiert. Sie erhält einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

86
123
54
32

29,2
41,7
18,3
10,9

4
Ein Großunternehmen hat in einem sehr schwierigen Marktumfeld die Verkaufszahlen gesteigert und einen Gewinnzu-

wachs erzielt. Die Geschäftsführung war daran maßgeblich beteiligt. Sie erhält zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt von 
200.000 € einen Bonus von 25 %. Alle anderen Beschäftigten erhalten einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

104
94
85
34

32,8
29,7
26,8
10,7

1
Ein mittelständisches Unternehmen beendet das Geschäftsjahr mit einem branchenüblichen Ergebnis. Die Geschäftsfüh-
rung erhält zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt von 200.000 € einen Bonus von 25 %. Alle anderen Beschäftigten erhalten  
einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

108
121
47
28

35,5
39,8
15,5
9,2

7
Ein mittelständisches Unternehmen beendet das Geschäftsjahr mit einem branchenüblichen Ergebnis. Die Geschäftsfüh-
rung erhält zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt von 200.000 € einen Bonus von 25 %. Die Belegschaft wurde über die Aus-

wahlkriterien für die Bonuszahlungen informiert. Sie erhält einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

114
117
44
30

37,4
38,4
14,4
9,8

5
Ein mittelständisches Unternehmen beendet das Geschäftsjahr mit einem branchenüblichen Ergebnis. Die Geschäftsfüh-

rung erhält zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt von 200.000 € einen branchenüblichen Bonus von 50 %.  
Alle anderen Beschäftigten erhalten einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

137
115
36
17

44,9
37,7
11,8
5,6

3
Die Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens führte Rationalisierungsmaßnahmen durch. Dadurch reduzier-

te sie die Mitarbeiterzahl. Am Jahresende wurde ein Gewinnzuwachs erzielt. Die Geschäftsführung erhält zusätzlich zu ihrem 
Jahresgehalt von 200.000 € einen Bonus von 25 %. Alle anderen Beschäftigten erhalten einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

164
99
25
12

54,7
33,0

8,3
4,0

6
Ein mittelständisches Unternehmen beendet das Geschäftsjahr mit einem branchenüblichen Ergebnis. Die Geschäftsfüh-

rung erhält zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt von 200.000 € einen Bonus von 50 %. Alle anderen Beschäftigten erhalten  
einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

176
101
29
14

55,0
31,6

9,1
4,4

9
Ein mittelständisches Unternehmen beendet das Geschäftsjahr mit einem branchenüblichen Ergebnis. Die Geschäftsfüh-
rung erhält zusätzlich zu ihrem Jahresgehalt von 200.000 € einen Bonus von 25 %. Die Belegschaft wurde über die Bonus-

zahlungen nicht informiert. Sie erhält einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

165
78
18
8

61,3
29,0

6,7
3,0

11
Die Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens führte Rationalisierungsmaßnahmen durch. Dadurch reduzier-

te sie die Mitarbeiterzahl. Am Jahresende wurde ein Gewinnzuwachs erzielt. Die Geschäftsführung erhält zusätzlich zu ihrem 
Jahresgehalt von 200.000 € einen Bonus von 50 %. Alle anderen Beschäftigten erhalten einen fest vereinbarten Tariflohn.

ungerecht
eher ungerecht
eher gerecht
gerecht

198
72
15
7

67,8
24,7

5,1
2,4

a) Die Szenarien weisen einen einheitlichen Grundaufbau auf (Szenario 1) und variieren dann Einzelmerkmale (diese Variationen zum Szenario 1 sind kursiv hervorgehoben).  
Keine Angabe machten bei den Szenarien 9 und 10 = 1 Befragter, bei den Szenarien 3,4,5,6,7,8,11 = 2, bei den Szenarien 1 und 5 = 3 und bei Szenario 2 = 4 der Befragten.

Quelle: Befragung „Bonuszahlungen, Lohnzuwächse und Gerechtigkeit“; Berechnungen der Autoren. 
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Zunächst wird deutlich, dass Leistungen der Geschäfts-

führung anerkannt werden (Hypothese 1a). Erzielt ein Un-

ternehmen ein „branchenübliches Unternehmensergebnis“, 

wird die Bonuszahlung an die Geschäftsführung häufiger 

(zwölf Prozentpunkte)4 als ungerecht bewertet als im 

5. Empirische Ergebnisse

Die deskriptiven Befunde zu den Szenarien (Tabelle 1) do-

kumentieren eine starke Variation in den Bewertungen der 

hypothetischen Situationen und verdeutlichen damit den 

Einfluss der einzelnen Szenarienmerkmale auf die Gerech-

tigkeitsurteile. Die konkreten Effekte können anhand der 

logistischen Regressionsschätzungen aufgezeigt werden 

(Tabelle 2).

TABELLE 2

Durchschnittliche marginale Effekte von verschiedenen Faktoren auf die Gerechtigkeitsurteile  

zu Bonuszahlungen (0 = gerecht / eher gerecht; 1 = eher ungerecht / ungerecht) 

Modell 1 Modell 2

Szenarienmerkmale AME Std.err. AME Std.err.

Unternehmensgewinn und -größe – Ref.: mittelständisches Unternehmen, 

Verkaufszahlen gesteigert, Gewinnzuwachs erzielt, Geschäftsführung  

maßgeblich beteiligt

mittelständisches Unternehmen, branchenübliches Unternehmens- 
ergebnis erzielta

Großunternehmen, Verkaufszahlen gesteigert, Gewinnzuwachs erzielt,  
Geschäftsführung maßgeblich beteiligta

mittelständisches Unternehmen, Geschäftsführung führte Rationalisierungs-
maßnahmen durch, Reduktion der Mitarbeiterzahl, Gewinnzuwachs erzielta

    0,112***

    0,011

    0,234***

(0,027)

(0,025)

(0,029)

   0,119***

   0,010

   0,234***

(0,026)

(0,024)

(0,028)

Bonus der Geschäftsführung – Ref.: 50 %

25 %

branchenübliche 50 %

– 0,108***

– 0,042

(0,027)

(0,031)

– 0,101***

– 0,042

(0,026)

(0,031)

Beteiligung der Belegschaft am Unternehmenserfolg (1 = ja) – 0,395*** (0,027) – 0,406*** (0,027)

Informationspolitik – Ref.: Belegschaft nicht über Bonus informiert

Belegschaft über Höhe oder Auswahlkriterien des Bonuses informiert – 0,195*** (0,035) – 0,179*** (0,034)

Befragtenmerkmale AME Std.err.

Erhalt von Bonuszahlungen (1 = ja) – 0,046* (0,024)

niemand oder nur einzelne Beschäftigte im Betrieb erhalten Boni (1 = ja)    0,030 (0,024)

Berufliche Stellung – Ref.: hochqualifizierte Beschäftigte bzw. mit Führungs-

aufgaben

un- /  angelernte Beschäftigte

qualifizierte Beschäftigte

   0,048**

   0,019

(0,024)

(0,020)

Geschlecht (1 = weiblich)    0,076*** (0,017)

Alter – Ref.: älter als 50 Jahre

jünger als 35 Jahre

zwischen 35 und 50 Jahre

– 0,071***

– 0,028*

(0,025)

(0,019)

Gewerkschaftsmitgliedschaft (1 = ja)    0,065*** (0,020)

Statistik

Anzahl der Beobachtungen
Anzahl der Befragten
Pseudo R2

AIC
BIC
Prob > LR-Chi²
Korrekt klassifizierte Fälle
Log-Pseudolikelihood (final)

3299
1477

0,145
3291
3334

0,000
78,4 %
– 1620

3299
1477

0,182
3159
3293

0,000
79,0 %
– 1568

Logit-Schätzungen; ausgewiesen sind die durchschnittlichen marginalen Effekte (AME) sowie die auf Personenebene geclusterten Standardfehler (in Klammern); 
***) α = 0,01; **) α = 0,05; *) α = 0,1.
a) Diese Kategorie unterscheidet sich inhaltlich von der Referenzkategorie lediglich in derjenigen Aussage, die unterstrichen ist.

Quelle: Befragung „Bonuszahlungen, Lohnzuwächse und Gerechtigkeit; Berechnungen der Autoren.

4 Die hier und im Folgenden genannten Größenordnungen 

beziehen sich stets auf das vollständige Modell.
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Falle einer Gewinnsteigerung. Der Leistungsaspekt „Ver-

antwortungsumfang des Managements“, der anhand der 

Unternehmensgröße gemessen wurde, hat erwartungsge-

mäß keinen signifikanten Effekt (Hypothese 1b): Ein un-

veränderlicher Verantwortungsumfang sollte mit dem 

Grundgehalt abgegolten sein. Weiterhin bestätigt sich Hy-

pothese 1c: Das Merkmal „Die Geschäftsführung führte 

Rationalisierungsmaßnahmen durch und reduzierte da-

durch die Mitarbeiterzahl“ bewirkt, dass die Situation hoch-

signifikant öfter (23 Prozentpunkte) als ungerecht angese-

hen wird: Bonuszahlungen bei Entscheidungen der 

Geschäftsführung, welche für andere Beschäftigte negative 

Auswirkungen haben, werden im Vergleich zur Referenz-

situation häufiger als ungerecht beurteilt.

Hinsichtlich der Höhe der Bonuszahlungen zeigen sich 

ebenfalls hochsignifikante Effekte. Zum einen fallen bei 

einem (im Vergleich zu den realen Zuständen) eher klei-

nen Bonus in Höhe von 25 % die Gerechtigkeitsurteile 

häufiger positiv aus (zehn Prozentpunkte) als bei einem 

Bonus in Höhe von 50 %. Die Annahme, wonach Bonus-

zahlungen als umso ungerechter bewertet werden, je hö-

her sie ausfallen, wird damit im Grundsatz bestätigt (Hy-

pothese 2a). Dies gilt interessanterweise auch, wenn 

höhere Bonuszahlungen in der Branche üblich sind (Hy-

pothese 2b), da hier kein signifikanter Effekt festzustellen 

ist. 

Sehr stark positiv auf den Anteil gerechter Einschät-

zungen (41 Prozentpunkte) wirkt sich hingegen die In-

formation aus, dass auch die Belegschaft am Unterneh-

menserfolg beteiligt wurde (Hypothese 2c). Schon eine 

Beteiligung in Höhe eines Monatseinkommens führt dazu, 

dass die Befragten in weit überwiegender Mehrheit die 

Bonuszahlungen an die Geschäftsführung als gerecht emp-

finden.

Wird die „Informationspolitik des Unternehmens“ all-

gemein betrachtet, finden sich erwartungsgemäß ebenfalls 

hochsignifikante Effekte. Bonuszahlungen werden bei In-

formation der Belegschaft über die Höhe oder die Auswahl-

kriterien der Bonuszahlungen weniger oft als ungerecht 

bewertet (18 Prozentpunkte), als wenn dies nicht der Fall ist 

(Hypothese 3).

Neben diesen situationsbedingten Faktoren können 

Eigenschaften der Bewertenden Gerechtigkeitsurteile be-

einflussen. Un- oder angelernte Beschäftigte empfinden 

Bonuszahlungen an die Geschäftsführung signifikant als 

ungerechter als qualifizierte Erwerbstätige (Hypothese 4a). 

Zudem erachten abhängig Beschäftigte, die selbst Bonus-

zahlungen erhalten haben, Bonuszahlungen an die Ge-

schäftsführung vergleichsweise seltener als ungerecht 

(Hypothese 4b). Schließlich erweist sich auch die Gewerk-

schaftsmitgliedschaft einer Person als ein Einflussfaktor. 

Demnach werden Bonuszahlungen an die Geschäftsfüh-

rung von Gewerkschaftsmitgliedern als ungerechter be-

wertet (sieben Prozentpunkte) als von Personen, die keiner 

Gewerkschaft angehören. Hypothese 4c wird damit eben-

falls bestätigt.

6. Diskussion und Fazit

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Einkommenssche-

re erheblich geöffnet (Bach et al. 2009; BMAS 2013). Bei 

Stagnation mittlerer und Senkung unterer Lohneinkom-

men haben sich dabei auch die Gehälter im Top-Manage-

ment außerordentlich stark erhöht. Den mit Abstand be-

deutendsten Anteil hieran hatten Bonuszahlungen. Boni 

werden an den Beitrag der Geschäftsführung für den wirt-

schaftlichen Gewinn eines Unternehmens gekoppelt. In 

den öffentlichen Medien wird allerdings vielfach kritisiert, 

dass genau dies real nicht der Fall sei: hohe Boni im hö-

heren Management würden auch im Falle von wirtschaft-

lichen Verlusten und Markteinbußen im Vergleich zur 

Konkurrenz gezahlt. Zudem seien die sehr großen Steige-

rungsraten der letzten Jahre nicht allein durch individu-

elle Leistungszuwächse zu erklären.

Vor dem Hintergrund der Diskussion um soziale Ein-

kommensungleichheit und soziale Gerechtigkeit haben wir 

jene Faktoren untersucht, die Gerechtigkeitsurteile von Be-

schäftigten zu Bonuszahlungen im geschäftsführenden Ma-

nagement beeinflussen. Bisherige Erkenntnisse aus der For-

schung zur Entlohnungsgerechtigkeit können nicht 

ungeprüft auf die Gerechtigkeitsurteile zu Bonuszahlungen 

übertragen werden, da Letztere aufgrund ihrer Variabilität 

und ihrer situativen Leistungsorientierung anderen Entloh-

nungsregeln folgen können als Festgehälter. Unsere empi-

rischen Befunde bestätigen diese (Vor-)Annahmen. Die in 

Umfragen vielgeübte allgemeine Kritik an der Höhe der 

Gehälter im höheren Management fällt bei Bonuszahlungen 

differenzierter und moderater aus.

Das zentrale Ergebnis ist, dass Bonuszahlungen im Top-

Management bei aller allgemeinen Kritik unter bestimmten 

Bedingungen auf Akzeptanz in der Erwerbsbevölkerung 

stoßen können. Die Wahrscheinlichkeit hierfür steigt deut-

lich an, wenn nicht nur die Geschäftsführung, sondern die 

gesamte Belegschaft – damit alle, denen Leistungen für Un-

ternehmenserfolge zugewiesen werden – am Bonussystem 

beteiligt werden.

Hinzu kommen weitere Effekte, die aus Perspektive der 

empirischen Gerechtigkeitsforschung zu erwarten waren. 

Mit Blick auf Verteilungskriterien erhöhen Entscheidungen 

der Geschäftsführung, die einen positiven Einfluss auf den 

Unternehmensgewinn haben und negative Auswirkungen 

auf die übrigen Beschäftigten vermeiden, die Akzeptanz von 

Bonuszahlungen. Dasselbe gilt für transparente Informati-

onen über die Vergabekriterien seitens des Unternehmens. 

Insgesamt geht von den situationsbestimmenden Merkma-

len ein größerer Einfluss aus als von den Eigenschaften der 

Befragten. Dies zeigt der Vergleich der Effektstärken der im 

Endmodell enthaltenen Variablen.

Bedeutsam für die Ausgestaltung von Bonussystemen 

in Unternehmen ist zudem, dass bereits Bonuszahlungen 

in Höhe von 50 % des Gesamteinkommens signifikant häu-

figer als ungerecht bewertet werden als 25%ige Bonuszah-
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